
Statuten FCB Fanclub Basileia Basel 

Leitbild 
 
 
 

- Im Fanclub ist jedermann/frau herzlich willkommen, der bereit ist, die 
Vereinsstatuten und das Leitbild zu respektieren und mithilft, die Vereinsinteressen 
zu wahren 

 
- Der Fanclub verpflichtet sich zu den Prinzipien eines christlichen Menschenbildes, 

welches sich durch Würde, wohlwollende Unterstützung und Fairness im Sport 
sowie durch Respekt und Freundlichkeit im Umgang miteinander, mit den Gegnern 
und deren Fans zeigt 

 
- Der Fanclub bemüht sich, zwischenmenschliche Kontakte zu fördern sowie ein 

gutes Ansehen der Fans beim FC Basel und in der Öffentlichkeit zu schaffen und 
zu wahren 

 
- Der Fanclub verlangt von seinen Mitgliedern jederzeit ein korrektes Verhalten in 

den Stadien und gegenüber anderen Fangruppen, damit das Ansehen der Fans 
und des Sportes im Allgemeinen gewahrt bleibt. 

 
- Der Fanclub macht sich in der Öffentlichkeit durch leidenschaftliche und ehrliche 

Unterstützung des FC Basels bemerkbar und nicht durch diskriminierende 
Aussagen und Haltungen gegenüber den Gegnern oder Schiedsrichtern. 

 
- Der Fanclub will im Speziellen jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern 

helfen, mit Sieg und Niederlagen und den damit verbundenen Emotionen auf eine 
gute Art umzugehen (in und ausserhalb des Stadions). 
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1. Name, Sitz und Zweck 
 
1.1 Name und Sitz 
Unter dem Namen „FCB Fanclub Basileia Basel“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60ff 
ZGB mit Sitz in Basel 
 
1.2 Zweck 
Der Vereinszweck ist die Unterstützung des FC Basel durch das Ausleben von christlichen 
Werten wie Respekt, Achtung, Ehrlichkeit, Würde und Freundlichkeit 
 
2. Mitgliedschaft 
 
2.1. Aufnahme 
Als Mitglieder können natürliche und juristische Personen aufgenommen werden die sich 
mit dem Vereinszweck und dem Leitbild identifizieren können. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand endgültig. 
 
2.2. Austritt 
Der Austritt erfolgt jederzeit auf schriftliche oder mündliche Erklärung an den Vorstand 
 
2.3 Ausschluss 
Ein Ausschluss kann durch den Vorstand ohne Angabe von Gründen ausgesprochen 
werden. 
 
3. Finanzen 
 
3.1. Vereinsvermögen 
Das Vereinsvermögen des Vereins äufnet sich durch freiwillige Spenden und 
Zuwendungen aller Art. 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede 
persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. Aus dem Verein ausscheidende 
oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
 
4. Organe 
 
4.1 Vereinsversammlung 
Der Verein bemüht sich jedes Jahr nach Beendigung der Fussballmeisterschaft eine 
Vereinsversammlung abzuhalten.  
 
4.2 Vorstand 
Der Vorstand konstituiert sich selbst, besorgt die laufenden Geschäfte und kann Aufgaben 
an Einzelne oder an Dienstgruppen zur Vorbereitung und Ausführung delegieren und 
beruft die Vereinsversammlung ein. Bei einer Neu- oder Abwahl des Vorstandes haben 
betroffene Vorstandsmitglieder keine Stimme. 
 
Nach aussen wird der Verein durch den Präsidenten und den stellvertretenden 
Präsidenten vertreten. 
 
Der Präsident und der stellvertretende Präsident sind bezüglich Finanzverwaltung zur 
Einzelunterschrift befugt.  
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5. Verwendungszweck der Mittel 
Die Vermögenswerte des Vereins dürfen nur für statutarische Zwecke verwendet werden. 
 
6. Statutenänderungen 
Anträge auf Statutenänderungen sind dem Vorstand mind 20 Tage vor der 
Vereinsversammlung vorzulegen. Für die Annahme von Statutenänderungen bedarf es 
der Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Stimmen 
 
 
7. Auflösung 
 
7.1. Vorgehen, Abstimmung 
Die Auflösung des Vereins kann nur an einer zu diesem Zweck einberufenen 
Vorstandssitzung beschlossen werden. Sie bedarf der Zustimmung von mindestens ¾ der 
anwesenden Stimmen. In einer allfälligen zweiten Versammlung bedarf sie nur noch ein 
einfaches Mehr der anwesenden Stimmen 
 
Ein allfälliges Vereinsvermögen geht in die sozialdiakonische Arbeit DAN der 
Kirchgemeinde Vineyard Basel über. 
 
 
 
 
 
Die vorstehenden Statuten sind an der Gründungsversammlung des FCB Fanclubs 
Basileia Basel vom 7.11.2008 von den anwesenden Mitgliedern genehmigt worden. 
 
 
Die Gründungsmitglieder: 
 
Präsident 
Michel Fischer, fcbbasileia@gmail.com , mfischer@vineyard-basel.ch  
Vizepräsident 
Christian Villoz, fcbbasileia@gmail.com , chvilloz@vineyard-basel.ch  
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